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Kreisverband Odenwaldkreis

	Aufnahme von Klient*innen
	Betreutes Wohnen



1. Ziel und Zweck 
Bei der Aufnahme eines Klienten in das Betreute Wohnen sind zunächst allgemeingültige Formalien zu erledigen. Die Tätigkeiten bei der Aufnahme dienen vorrangig dem Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen im BW sowie der Existenzsicherung und der Einhaltung von Bestimmungen. Ebenso werden Planungen für zukünftig anstehende Aufgaben im Rahmen der Begleitung festgehalten. 

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich 
Die Arbeitsanweisung gilt für die Mitarbeiter*innen im Betreuten Wohnen, die auch zuständig für die Durchführung sind. Die Überwachung obliegt der Teamleitung BW, der Leitung Soziale Dienste und dem Vorstand.
3. Beschreibung 
Bei Aufnahme von Klient*innen in das Betreute Wohnen müssen verschiedene Arbeitsschritte eingehalten werden. Diese werden in der „Checkliste Aufnahme“ chronologisch aufgeführt und sind von den zuständigen Mitarbeiter*innen abzuarbeiten und zu unterschreiben. 

4. Mitgeltende Unterlagen 
·  Formular „Checkliste Aufnahme“ 

5. Qualitätsaufzeichnung 
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